
allein auf der Welt sind. Wir sind Cesandte unseres Ländeé 1Mm vollsten Sinne des-
SCH, w as Repräsentation der Vereinigten Staaten bedeutet. Wır muüssen 15 immer
dessen bewußt se1n, da{fß as Volk des Landes, ın dem WIT uns befinden,
Land nach jedem einzelnen VOoO  - beurteilt. Das gilt Sanz besonders für U1iS, dıe
WIT Katholiken sıind und für das Leben, das WITL als tätige Katholiken führen.“

In sechr ernsten Worten gedachte der Kirchenfürst dann der Länder hınter dem
Eisernen Vorhang, der erste Schlag siıch imMmMmMer die katholische Kırche
richtet. Aber auch ın Amerika WIT die katholische Religion mılßverstanden un:'
angegriffen: ‚„Niemals in der Geschichte der KErzdiözese New York wären dıe An-
griffe heftiger als Jjetzt. Kein Sonntag vergeht ohne Angriffe dıe katho-
lische Kirche., Indessen, die große Verteidigungskraft und die große Stärke der
katholischen Kirche liegt darın, daß UÜSsSere KHelıgion iıne positive Religion ist.
Wir lieben Gott und WIT Jauben Gott, und weil WIT ott lıeben un: an Gott
glauben, darum mussen WIT auch unseren Nächsten WIE unls selbst lieben.“

Im etzten Teıl seiner Rede ging der Erzbischof VOo  am New ork auf dıe weltweiıte
carıtative Tätigkeit der Vereinigten Staaten e1in und saglte: ‚„ Wir alle dürfen stolz
auf Vaterland se1n, dafß WITr nıcht NUur für üÜusere eigenen Bedürftigen, Kran-
ken un Waisen SOTSEN können, sondern auch die Spender (almoners!) und Wohl-
ater ur den rößten eıl der VWelt sıind un mıt Gottes ılfe auch weliter Se1ln
werden. —. Dabei mu ich aber 1nNe€e zweifache Mahnung aussprechen: Se1id nicht
hochmütig und anmaßend, sondern dankbar dafür, daß ihr Bürger der VereinigtenStaaten se1d! en STETS daran, da ihr als amerıkanısche Bürger eine Verpflich-
tung habt! Und auch als Katholiken habt iıhr ıne Verpflichtung nämilich die,
uernm Glauben treu se1n un nicht [1UT: uer e1genes Heil denken, sondernsiüch ur  5 den Nächsten ZU SOFSCH und für die Rgttung seiner unstqrblichen ele.  6

Die schwarze Chronik VOoO.  z Paris und dze Nordafrikaner. Etwa 300000 Nord-
afrıkaner leben A{ dr ın Frankreich, davon aum von arlıs alleiın ungefähr150000 Von diesen Zuwanderern sınd 50 Prozent Arbeiter, Q Prozent Handel-
treibende, 1 Prozent Studenten, 0,7 Prozent Bauern. hne Beschäftigung 41 Pro-
zent und 1,5 Prozent Inhaftierte.

]a dıe ro Presse“ immer wıeder auf das Verbrechertum der eingewander-
ten Nordafrikaner hinweist, als ob dıese ine „Kinwanderung VOo  > Übeltätern“ dar-
stellten, veranlaßte dıe Zeitschrift „KEsprit” (21 Jg., Heft, Sept. 1953, 426 {T.)Pierre-Bernard Lafont, die Angelegenheit eingehend untersuchen. Es zeigte sıch
abel, daß eigentliche Verbrechen bei den Nordafrikanern verhältnısmäßig selten
sind. 1947 z. B befanden sıch unter den 2071 Anklagen Algerier DUr () D

SCH ord oder Mordversuch, 81 Ssen tätlicher Überfälle (agress10N). 1948 WUurTr-
den 2635 festgenommen, aber NUur WESECN ord oder Mordversuch, 80 gentätlicher Überfälle agress10n). Die
fähr auf diesem Prozentsatz.

len der späteren Jahre haltep sıch UL  _-
Wenn INan aqaußer den Algeriern och dıe Tunesier und Marokkaner berücksich-

tigt, ergıbt sıch, da innerhalb VO  — ahren (1947—1950) NUur 69 Nordafrikaner
WESCH ord oder Mordversuch ın aftpworden sınd und 341 S tät-
lichen Überfalls, un das bei einer Bevölkerung VoNn 150 000 „Arabern“, welche sich

Gebiet Von Parıs aufhalten.;
Auch diese Zahlen dürfen nıcht iınfach mıt euro‚päischefl Maßstäben bewertet

werden. Selten sınd nämlich Franzosen die Opfer der Vergehen. Meıist handelt 65
sıch Abrechnungen der Afrikaner unter sich, die miıt blanker Waflfe ausS$SS-
tragen werden. Und h  ler mMu wiıederum dıe besondere relig1ös-sozlale Welt dieser
Menschen berücksichtigt werden. Sıe haben die Gesetze ihrer Heimat, der Wüste,
der Berge oder ihres Stammes miıt übers Meer gebracht. Französisches Recht steht
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alt frikanischese Stammesfehden unFamilienstreit entlassen den
Sohn des „schwarzen Erdteils®®, der ach Frankreich auswandert, nıicht aus ihrem
Geltungsbereich., Und die Blutrache verpflichtet auch rTremden an Der
Berber un Araber bleibt ı Verband der 1ppe un der Familie und untersteht
deren Oberhaupt auch wenn fern Ausland lebt. VWer voxh SECINET afrıkanı-
schen ıppe verfemt ıst der mu ihm Feind SC1H auch den Elendsvierteln
VvVOo  - Paris, WO beide mıt der gleichen Not kämpfen haben Stammeskriege und
Blutrachen werden häufig den Straßen der arıser Vororte ausgetragen, letz-
tere oft deswegen, weiıl manche, dem Bluträcher entgehen aus Afrıka
fliehen und französıschen Großstadt untertauchen

Häufiger als schwere Verbrechen sınd bel den Nordafrıkanern leichtere Ver-
gehen W1e6 Diebstahl verbotenes Waffentragen Vagabundenleben a Ks kommen
allerdings auch Einbrüche und Raubüberfälle VOT.: Aber auch 1er MUu na  - Um-
stände berücksichtigen, dıe den Tatbestand milderem Lichte erscheinen lassen.
Eın Polizeikommissarıiat der französischen Hauptstadt gibt für das Jahr 1950 fol-
gende Statistik (die natürlich UUr für diesen kleinen Bezirk gilt) unter 792 Fällen
VO  w Diebstahl wurden 63 vVvon Arbeıitslosen ausgeführt und 45 VOo  - Leuten ohne
feste Wohnung Diıes offenbart Cc1iln großes sozlales Elend denn der Nordafrıkaner
wünscht sich sowohl Arbeit als Behausung Man zahlt rund Nordafrikaner
ohne Beschäftigung allein Raume vVonNn arıs Die elsten sind eben un  —-
lernte Arbeiter, WEN15E elernt un sehr WENLSC Facharbeiter.

Was die Vergehen des Waffentragens oder der Polygamıe angeht, stehen
auch 1er maeıst airıkanısches Recht un Sıtte europäisches Gesetz. Was dem
Muselman auch mıt Zustimmung der französischen Kolomalregierung S£e1INeET

Heimat gestattet ist wırd Frankreich strafwürdig dar{f wohl mehrere
Nordafrika geehelichte Hrauen mitbringen, aber Europa keine NEUE Frau hei-
raten, ohne S1C. vorher VO  — den anderen scheiden VAN| lassen. So erwarten den afrı-
kanischen Kinwanderer nıcht DUr ein harter Kampf die nackte KExıstenz, SOM -

dern auch allerle1 „Fallstricke” europäischer Sıttengesetze, dıe nıcht versteht.
Daß SIC.  h 1er E1N6 höhere ethische Norm andle, WITr iIna  > ıhm angesichts
der Ehescheidungspraxiıs 1 den meisten ‚„christlichen‘“‘ Ländern Nur schwer klar-
machen können.

Die sowjetische Ehegesetzgebung nach dem Krieg Sowjetrußland hat durch den
Krieg rund ein Zehntel sSCLNET Bevölkerung verloren. Die Fragen des Geburten-
wachstums, der Familie un der Kindererziehung sınd darum f  ur  - das Land VoO  —

Sanz besonderer Wichtigkeit.
Das grundlegende Gesetz wurde Juli 1944 erlassen. Es befaßt sich mıiıt der

Gewährung VOo Geldbeihilfen für cdie werdenden, dıe kinderreichen un die allein-
stehenden Mütter, mıt dem hutz für Mutter und ınd und mıt der Schaffung
CINISEr Auszeichnungen un 1te für Mütter, eiwa miıt dem Ehrentitel „Hero-
ische Mutter“ mıiıt dem en „Ruhm der Mutter®‘ und der Auszeichnung „Me-
daille der Mutterschaft“ Das Gesetz bedeutet 106 Revolutionierung der bisherigen
sowJetischen Ehegesetzgebung, insbesondere den Fragen der Ehescheidung.
Bisher konnte die Ehe iınfach dadurch gelöst werden, daß INnaln VOLr dem Standes-
beamten erklärte, auseinandergehen wollen Das NEUES Gesetz überweist die
Ehescheidung das Gericht un!: schreibt dafü e1N SaNnz bestimmtes Verfahren
VOT: Zuerst mu VOT dem Volksgericht versucht werden, dıe hbeıden Partn W16€6-
der versöhnen. Krst weinn dieser Versuch gescheitert ısSt annn der Fall
höheres Gericht überwiesen werden. Ehescheidungsgründe gibt das Gesetz nıcht

S16 abzuwägen, ıst dem einzelnen Rıchter überlassen Der ÖOÖberste Gerichts-
hof der Sowjetunion erließ jedoch Oktober 1949 e1N6 wichtige Entscheidung,
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